
BVGer F-1252/2025 vom 3. März 2025
Bundesverwaltungsgericht, 2025-03-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-1252_2025

FR: TAF F-1252/2025 du 3 mars 2025

IT: TAF F-1252/2025 del 3 marzo 2025

Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 105 AsylG (SR 142.31) in Verbindung mit Art. 31 VGG ist das
Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden auf dem Gebiet des Asyls
zuständig und entscheidet über diese in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (vgl.
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführenden sind zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3
AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2.1
Aufgrund des engen persönlichen und sachlichen Zusammenhangs sowie aus
verfahrensökonomischen Aspekten sind die VerfahrenF-1252/2025 und F-1260/2025 wie
beantragt zu vereinigen.

E. 2.2
Aufgrund der Konnexität der Verfahren F-8073/2024 und F-8080/2024 zum vorliegenden
Verfahren ist dem Antrag um Beizug der entsprechenden Verfahrensakten ebenfalls
stattzugeben.

E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1



und 2 AsylG).

E. 5.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Dies
betrifft insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Erwägungen
Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). Der nach dieser Verordnung zuständige
Mitgliedstaat ist verpflichtet, einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, dessen Antrag
abgelehnt wurde und der in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der
sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, nach
Massgabe der Artikel 23, 24, 25 und 29 Dublin-III-VO wieder aufzunehmen (Art. 18 Abs. 1
Bst. d Dublin-III-VO).

E. 5.2
Gemäss Art. 29. Abs. 2 Dublin-III-VO geht die Zuständigkeit für die Überprüfung eines
Asylantrags auf den ersuchenden Mitgliedstaat über, falls die Überstellung dieser Person in
den zuständigen Staat nicht innerhalb der dort aufgeführten Fristen erfolgte. Diesbezüglich
hat der Europäischen Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil vom 12. Januar 2023 in der
verbundenen Rechtssache C-323/21, C-324/21 und C-325/21 (B., F. und K / Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid [nachfolgend: Urteil B., F. und K], Rz. 40 ff.) in der auch als
«Kettenregel» bezeichneten Rechtspraxis festgehalten, dass eine solche Zuständigkeit auch
dann auf den ersuchenden Mitgliedstaat übergeht, wenn zwischenzeitlich in einem anderen
Mitgliedstaat ein neuer Asylantrag gestellt wurde (Rz. 72). Falls derjenige Mitgliedstaat, in
dem sich eine asylsuchende Person befindet, davon ausgeht, dass der ursprünglich
ersuchende Mitgliedsstaat zuständig geworden sei, kann er diesem unter Beachtung der
Fristen von Art. 23 Dublin-III-VO ein Wiederaufnahmegesuch unterbreiten (Rz. 86).
Demzufolge liegt die Zuständigkeit im Falle des Verpassens einer Überstellungsfrist nach
Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO gemäss dem EuGH nur dann beim ursprünglich ersuchenden
Mitgliedstaat, sofern besagte Zuständigkeit nicht infolge des Ablaufs einer im Art. 23
Dublin-III-VO vorgesehenen Frist auf diesen dritten Mitgliedstaat übergegangen ist (Rz.
86, Dispositiv Ziff. 2). Damit etablierte der EuGH eine Ausnahme zum Grundsatz der oben
erwähnten Kettenregel.

E. 6.1
Die Vorinstanz hat in Bezug auf den Beschwerdeführer 1 in Anwendung von Art. 23
Dublin-III-VO und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGHs im Urteil B., F.
und K zutreffend erwogen, dass in Anlehnung an die in der vorherigen Erwägung
erwähnten Ausnahmeregelung zur Kettenregel grundsätzlich Deutschland für die
Behandlung seines Asylgesuchs zuständig geworden, zumal es dessen Behörden
unterlassen haben, für den Beschwerdeführer ein Wiederaufnahmeersuchen an die Schweiz
zu stellen. Damit hat Deutschland auch die in Art. 23 Dublin-III-VO vorgegebenen Fristen
zur Stellung eines solchen Ersuchens nicht eingehalten und ist dementsprechend nach Art.
23 Abs. 3 Dublin-III-VO zuständig geworden (vgl. auch Ulrich Koehler, Praxiskommentar
zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Dublin III-VO-Kommentar, 2018, Art. 23 N



3). Vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, dass Deutschland der Übernahme des
Beschwerdeführers gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO zustimmte (vgl.
SEM-act. 8/3). Demnach ist der ergänzende Antrag der Beschwerdeführenden zum Beizug
der deutschen Verfahrensakten abzulehnen, zumal keine Hinweise darauf bestehen, wonach
Deutschland ein Wiederaufnahmegesuch an die Schweiz gestellt hätte.

E. 6.2
Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Zuständigkeit Deutschlands für die Behandlung
des Asylgesuchs des Beschwerdeführers 1 hat die Vorinstanz, auf die
Beschwerdeführenden 2-5 bezogen, rechtgemäss festgehalten, dass diese aus dessen
Asylgesuch nichts für sich ableiten können (Art. 10 Dublin-III-VO). Da sie keine früheren
Asylgesuche in der Schweiz verzeichnen, fällt eine Übertragung der Zuständigkeit auf die
Schweiz nach Art. 29. Abs. 2 Dublin-III-VO ausser Betracht. Dem Aufnahmegesuch der
Schweiz zur Aufnahme der Beschwerdeführenden hat Deutschland gestützt auf Art. 18 Abs.
1 Bst. b Dublin-III-VO ebenfalls entsprochen (vgl. SEM-act. Verfahren F-8080/2024).

E. 6.3
Die Vorinstanz hat sodann korrekt ausgeführt, dass das deutsche Asylsystem
rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die
Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge (vgl. etwa
Urteile des BVGer E-4566/2024 vom 22. Juli 2024 E. 4.2; F-411/2024 vom 29. Januar 2024
E. 4.2; E-1107/2023 vom 6. März 2023, je m.w.H.). Im Übrigen werden solche Mängel in
der Beschwerdeschrift auch nicht geltend gemacht.

E. 6.4
Im Weiteren hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1
Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1,
SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz
abgesehen. Auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Familie auf ihrer Flucht
schwierige Schicksalsschläge durchleben musste, sind individuelle völkerrechtliche
Überstellungshindernisse, die einen Selbsteintritt der Schweiz zwingend machen würden
(vgl. BVGE 2015/9 E. 8.2.1), nicht ersichtlich. Durch die gemeinsame Überstellung der
Beschwerdeführenden nach Deutschland werden sie ihr in Art. 8 EMRK verbrieftes Recht
auf Familienleben, welches das Zusammenleben mit dem erwachsenen Bruder des
Beschwerdeführers 1 in der Schweiz nicht miteinschliesst, dort ausleben können. Die
zeitweilig unbegründete getrennte Unterbringung der Beschwerdeführenden in der Schweiz
steht dem nicht entgegen. Betreffend das Kindeswohl begründet die Wegweisung der
Beschwerdeführenden 3-5 nach Deutschland (gemeinsam mit dem Beschwerdeführer 1)
keine Verletzung des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des
Kindes (KRK, SR 0.107). Schliesslich ist in Bezug auf die medizinischen Aspekte der
ausführlichen Würdigung durch die Vorinstanz zuzustimmen, wonach Deutschland über
eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt, um die weitere Behandlung der
gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführenden sicherstellen zu können, sowie
verpflichtet ist, ihnen die erforderliche medizinische Versorgung zugänglich zu machen
(Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom
26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die
internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).

E. 6.5



Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG zu
Recht auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in nach Art.
44 AsylG ihre Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung wird
auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen. Der Eventualantrag zur erneuten
Rückweisung der Sache an letztere erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7
Die angefochtenen Verfügungen vom 19. Februar 2025 sind nicht zu beanstanden, und die
Beschwerde ist abzuweisen.

E. 8
Mit vorliegendem Urteil fällt der am 26. Februar 2025 angeordnete Vollzugsstopp dahin.
Die Anträge auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sowie auf eine
gemeinsame Unterbringung der Beschwerdeführenden sind gegenstandslos geworden.

E. 9
Die Begehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege samt Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses abzuweisen ist (Art. 65
Abs. 1 und 2 VwVG). Ausgansgemäss sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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